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Hans Weigel :

Die gleiche Mühe, die
notwendig war, um die Freiheit

zu erwerben, ist auch
notwendig, um sie zu bewahren.

Adlai Stevenson

Der
Gewaltverzichtvertrag
Einig in ihrem Bestreben, die Spannung in
Europa abzubauen -
- in ihrem Bestreben, sich an die Prinzipien
der UN zu halten -
- in ihrem heißen Wunsch nach Sicherheit
und Frieden -
- beschließen die friedliebenden Armeen
der friedliebenden Völker der friedliebenden

Sowjetunion einerseits und die
friedliebenden Armeen der friedliebenden mit
der friedliebenden Roten Armee im
friedliebenden Warschauer Pakt verbündeten
friedliebenden Volksrepubliken:

§ 1 Die friedliebende Rote Armee sowie
ihre friedliebenden, gegen die revanchistische,

reaktionäre, kriegshetzerische und
imperialistische sogenannte Bundesrepublik
Deutschland verbündeten Bruderarmeen
werden sich der Bundesrepublik gegenüber
beim Ueberschreiten ihrer Grenzen jeglicher

Gewalt enthalten.

§ 2 Die friedliebenden Armeen des
friedliebenden Warschauer Paktes werden sich
bei dieser Gelegenheit genau nach dem Muster

des Jahres 1968 halten und, analog
zum Preßburger Vertrag mit der CSSR,
kurz vor dem Einmarsch in ihr Staatsgebiet

mit der Bundesrepublik gleichfalls
einen Freundschaftsvertrag schließen.

§ 3 Die Rote Luftwaffe, ebenso die mit
ihr verbündeten friedliebenden Luftwaffen
verzichten ausdrücklich auf jede
Gewaltanwendung bei der Besetzung von
Flugplätzen in der Bundesrepublik.

§ 4 Die Rote Flotte, ebenso die mit ihr
verbündeten friedliebenden Flotten
verzichten ausdrücklich auf jede Gewaltanwendung

bei der Besetzung bundesdeutscher

Häfen.

§ 5 Die Soldaten und Offiziere der
friedliebenden Streitkräfte werden sich bei der
Aneignung bundesdeutscher Uhren, Frauen,

Mädchen und anderer Gegenstände
jeglicher Gewalt enthalten.

§ 6 a Die Errichtung einer Sperrmauer an
den Grenzen der Bundesrepublik mit Frankreich,

Belgien, Holland und Dänemark wird
ohne jede Gewalt vollzogen.

§ 6b Hinsichtlich der Schweiz und Oesterreichs

behalten sich die friedliebenden
Armeen des friedliebenden Warschauer Paktes

vor, die gewaltlos zu errichtende Mauer
eventuell nicht an den Grenzen dieser beiden

Staaten mit der Bundesrepublik,
sondern an den Grenzen Oesterreichs mit
Jugoslawien und Italien beziehungsweise an
den Grenzen der Schweiz mit Italien und
Frankreich zu errichten. Dabei wird die
immerwährende Neutralität der Schweiz
und Oesterreichs auf das genaueste respektiert

werden.

§ 7 Die Uebernahme der Regierung in
der Bundesrepublik und ihren Ländern
durch friedliche und fortschrittliche Kräfte
erfolgt ohne jede Gewaltanwendung.

§ 8 Die Wiedervereinigung der beiden
Teile von Berlin und der beiden Teile von
Deutschland erfolgt unter Verzicht auf
Gewalt.

§ 9 Die Einhaltung dieses Vertrages wird
von den Unterzeichnern garantiert; ihnen
ist eine Gewaltlosigkeitskontrollkommis-
sion beigegeben, die sich aus Vertretern der
Vereinigten Arabischen Republiken, der
Deutschen Demokratischen Republik und
der Aeußeren Mongolei zusammensetzt.

§ 10 Auch dem Generalsekretär der
Vereinten Nationen, U Thant, gegenüber wird
ausdrücklich auf Gewalt verzichtet. Er
nimmt die Eingliederung der Bundesrepublik

in den Kreis der friedliebenden Völker
des Warschauer Paktes zur Kenntnis, ohne
daß es hierbei des geringsten' Druckes
bedarf.
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